
Veröffentlicht im Amtsblatt für den Landkreis Aurich und die Stadt Emden vom Nr. 50 vom 
22.12.2023, S. 786) 
 

1. Satzung zur Änderung der 
Satzung der Stadt Norderney über die Entschädigung für Ehrenbeamte und sonstige 

ehrenamtlich tätige Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Norderney 
 
Aufgrund der §§ 10, 11 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) in der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 11.10.2023 (Nds. GVBl. S. 250), in Verbindung mit § 33 des 
Niedersächsischen Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuerwehr 
(Niedersächsisches Brandschutzgesetz – NBandSchG) vom 18.07.2012 (Nds. GVBl. S. 
269), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29.06.2022 (Nds. GVBl. S.405), hat 
der Rat der Stadt Norderney in seiner Sitzung am 05.12.2023 folgende 1. Änderungssatzung 
der Satzung der Stadt Norderney über die Entschädigung für Ehrenbeamte und sonstige 
ehrenamtlich tätige Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Norderney vom 22.07.2014 
(Amtsbl. d. LK Aurich Nr. 32 S.427) beschlossen: 
 

Artikel 1 
 
1. § 1 Absatz 1 (Aufwandsentschädigung) erhält folgende Fassung: 
 
    „Den ehrenamtlichen Funktionsträgern der Freiwilligen Feuerwehr Norderney werden für  
     ihre Tätigkeiten monatliche Aufwandsentschädigungen wie folgt gewährt: 
 

a) Stadtbrandmeister(in) 200,00 €  
b) Stv. Stadtbrandmeister(in) 100,00 €  
c) Stadtjugendfeuerwehrwart(in) 40,00 €  
d) Stv. Stadtjugendfeuerwehrwart(in) 20,00 €  
e) Gerätewart(in) 40,00 €  
f) Atemschutzgerätewart(in) 40,00 €  
g) Sicherheitsbeauftragte(r) 30,00 €  
h) Schriftführer(in) 30,00 €  
i) Pressewart(in) 30,00 €  
j) Zugführer(in) 20,00 €  
k) Gruppenführer(in) 20,00 € “ 

 
2. Es wird folgender § 4 a (Pauschale Abgeltung) eingefügt: 
 
„Für die Teilnahme an ein- oder mehrtägigen Lehrgängen an Werktagen erhalten Mitglieder 
der Freiwilligen Feuerwehr eine Entschädigung in Höhe von 70 € je Tag, wenn für die 
Teilnahme Erholungsurlaub bzw. geleistete Überstunden in Anspruch genommen werden.“ 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Änderung tritt mit dem Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
 
Norderney, den 05.12.2023                                                           Stadt Norderney 
                                                                                                     Der Bürgermeister 
                                                                (L. S.) 
                                                                                                            (Ulrichs) 


